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A. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Verankerung des Erfolges in 
der Tatbestandsstruktur der fahrlässigen Erfolgsdelikte. Eine genauere Umgren-
zung des Untersuchungsgegenstandes wird sich ergeben, sobald der Leser das 
hier zugrundegelegte Straftatmodell  deutlich vor sich sieht. Vorweg mag die 
Information zur Orientierung dienen, daß die zu behandelnden Probleme einen 
Bruchteil der vor allem von der Lehre der objektiven Zurechnung1 zur Diskus-
sion gestellten Fälle betreffen.  Die Lösung der Probleme soll allerdings nicht 
speziell im Hinblick auf die Erfolgsdelikte entwickelt werden, sondern sich 
gleichsam von selbst durch die Spezifizierung allgemeiner Zurechnungsprinzi-
pien ergeben. 

Es bedarf  daher keiner besonderen Erörterung bezüglich der im einzelnen 
schwierigen Grenzziehung zwischen Erfolgs- und schlichten Tätigkeitsdelikten. 
Die Beschränkung des Themas auf die Erfolgsdelikte soll lediglich auf die nur 
bei dieser Deliktsgruppe auftretende Kausalproblematik hinweisen. 

Anlaß für die Beschäftigung mit einem Gebiet, welches in der letzten Zeit 
geradezu mit Literatur überschwemmt wurde, war die Beobachtung, daß die 
Rechtsprechung in vielen Fällen zu klaren und einleuchtenden Ergebnissen 
gelangt ist, obwohl sie sich an Gesichtspunkten orientiert, die bisher von nie-
mandem in ein umfassendes dogmatisches Konzept eingefügt wurden und 
denen sogar häufig jegliche dogmatische Berechtigung abgesprochen wird. Die 
Literatur hingegen bemüht sich um sehr komplizierte und zum Teil in großem 
Maße divergierende dogmatische Grundkonzepte, und dennoch wollen ihre 
Differenzierungen  und Forderungen nach oft kaum praktizierbaren weiteren 
Beweiserhebungen zuweilen nicht recht überzeugen. Es stellt sich fast automa-
tisch die Frage, ob es möglich ist, die Ergebnisse der Rechtsprechung, soweit 
sie plausibel klingen, durch eine umfassendere Theorie zu verbinden. Der Ver-
fasser ist überzeugt, daß die bisher in Urteilen verwandten Lösungsgesichts-
punkte zum Teil nur einer geringen Modifizierung bedürfen, um ihnen eine 
tragfähige dogmatische Grundlage zu geben. 

1 Vgl. nur die grundlegenden Arbeiten von Roxin, Grundlagenprobleme S. 123 ff., 
147 ff.;  Rudolphi, JuS 1969, 549 ff.;  Schünemann, JA 1975, 575 (582 ff.);  und zur 
neueren Entwicklung den Überblick bei Wessels, AT § 6 I I m.w.N. 
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Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ergibt sich daraus, daß 
die Diskussion des hier zu behandelnden Problemkreises besonders häufig dem 
Juristen fremde Wissenschaftszweige berühren muß wie etwa die Wahrschein-
lichkeitstheorie bei der Beurteilung des Gefahr- und des Risikobegriffs  oder die 
naturwissenschaftliche Kausalitätskonzeption, die mit den juristischen Kausa-
laussagen in Beziehung gesetzt werden muß. Oft leiden Auseinandersetzungen 
in Rechtsprechung und Literatur darunter, daß nur unklare Vorstellungen von 
solchen Begriffen  vorhanden sind und daher die Bedeutung für die rechtlichen 
Probleme falsch eingeschätzt wird. Diese Situation begünstigt den häufigen 
(berechtigten oder unberechtigten) Vorwurf  gegenüber anderen Diskussionsteil-
nehmern, nicht verstanden worden zu sein2. Die vorliegende Arbeit will dazu 
beitragen, Unklarheiten besonders in diesen Teilbereichen zu beseitigen. Für 
hilfreich hält der Verfasser  das Instrumentarium der modernen analytischen 
Philosophie, welches in der Strafrechtsdiskussion  bisher vor allem durch die 
Arbeiten von Hruschka3, Kindhäuser4 und Puppe5 bekannt geworden ist Der 
Verfasser  glaubt, daß z.B. eine vertretbare Risikoerhöhungstheorie zu keinen 
anderen Ergebnissen gelangen kann als der Gesichtspunkt einer Kausalität der 
Pflichtwidrigkeit  und daß Divergenzen sämtlich als Mißverständnisse erklärt 
werden können. 

Bevor zur Erörterung der bisherigen Lösungsansätze übergegangen werden 
kann, soll in einem 1. Kapitel verdeutlicht werden, inwieweit der Verfasser 
meint, gegenüber dem herkömmlichen Straftatmodell  abweichende Differenzie-
rungen einführen zu müssen. 

Es folgt dann der 1. Hauptteil der Arbeit, der eine Auseinandersetzung mit 
der Rechtsprechung zur sogenannten Kausalität der Pflichtwidrigkeit  enthält. 
Dieser Hauptteil besteht aus dem 2. Kapitel, in welchem die sogenannte condic-
io-Formel einer genauen Analyse unterzogen wird, und aus einer Untersuchung 
der Berechtigung einer besonderen Kausalität der Pflichtwidrigkeit  im 3. Kapi-
tel. 

Der 2. Hauptteil beschäftigt sich mit der Lehre von der objektiven Zurech-
nung, wobei im 5. und 6. Kapitel die einzelnen Varianten der Risikoerhöhungs-
lehre kritisiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden und im 7. Kapitel 
das Anwendungsgebiet des Schutzzweckgedankens auf einen eng umgrenzten 

2 Man denke nur an Roxins Kritik an Ulsenheimer, ZStW 78 (1966), 214 (219, 
221), und Stratenwerths Kritik an Samson, Gallas-FS S. 227 (231 ff.). 

3 Strafrecht  nach logisch-analytischer Methode; Strukturen der Zurechnung. 
4 Gefährdung als Straftat. 
5 ZStW 92 (1980), 863 ff.  und ZStW 95 (1983), 287 ff. 
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Bereich reduziert wird. In einem Schlußteil wird durch den Gedanken der ratio-
nalen Planbarkeit des Geschehens die verbleibende Lücke in der vorliegenden 
Konzeption geschlossen. Ein Exkurs enthält eine Erörterung von Parallelpro-
blemen, die bei vorsätzlichen Erfolgsdelikten denkbar sind. 

Es ist eine Entschuldigung angebracht, was die sehr detaillierte und kompli-
zierte Erörterung des Kausalitätsbegriffs  im 2. Kapitel betrifft:  Nur schwer hat 
sich der Verfasser  dazu durchringen können, den juristischen Leser mit solchen 
teils sehr ungewohnten Gedankengängen zu konfrontieren.  Jedoch befinden 
sich in der heutigen strafrechtlichen  Literatur die Stimmen bereits in der Mehr-
zahl, die der condicio-sine-qua-non-Formel im Strafrecht  allenfalls einen sehr 
begrenzten und sehr zweifelhaften  Wert als heuristisches Hilfsmittel - oder 
noch nicht einmal dies - zusprechen wollen6. Wenn man wie hier dem Kausali-
tätsbegriff  im Sinne der condicio-Formel sowohl als Bestandteil des Zurech-
nungsgegenstandes als auch im Rahmen des Zurechnungskriteriums7 Bedeu-
tung zuerkennen will, ist daher heute eine ausführliche Begründung notwendig. 
Insbesondere gilt es, den Vorwurf  der Unhaltbarkeit dieser Formel vor dem 
Hintergrund der neueren Wissenschaftstheorie auszuräumen. Dazu war es 
erforderlich,  die theoretischen Grundlagen der condicio-Formel und ihrer Geg-
ner einer sehr detaillierten Analyse zu unterziehen. 

6 So z.B. Jakobs, AT 7/8 ff.;  Armin Kaufmann, JZ 1971, 569 (574); Arthur 
Kaufmann, Eb. Schmidt-FS S. 200 (208); Kindhäuser, GA 1982, 477 (497 Fn. 92); 
Lackner, Vor § 13 Anm. m 1 c aa; Philipps, Handlungsspielraum S. 127 ff.;  Puppe, 
ZStW 92 (1980), 863 ff.;  Schönke/Schröder/Lenckner, Vorbem. § 13 ff.  Rdnr. 74; 
Rudolphi, SK Vor § 1 Rdnr. 40. 

7 Zu den beiden Begriffen  Zurechnungsgegenstand und Zurechnungskriterium 
sogleich S. 16 ff. 


